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Damen und Herren Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammern 
Zentralfachverbände 
Regionalen Handwerkskammertage 
Regionalen Vereinigungen der Landesverbände 
Landeshandwerksvertretungen 
Kreishandwerkerschaften 
Wirtschaftlichen und sonstigen Einrichtungen des Handwerks 

 

 

Wir testen, damit alle gesund bleiben! 

Zusammenfassung 

 

Informationen zu Corona-Testangeboten der Handwerksbetriebe gegenüber ihren Be-

schäftigten entsprechend der Erklärung der deutschen Wirtschaft zur Ausweitung des 

Corona-Testangebots an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom 9. März 2021 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

durch eine deutliche Ausweitung der Corona-Testungen können unentdeckte Infektions-

fälle identifiziert und somit auch Infektionsketten verstärkt unterbunden werden. Ange-

sichts dessen ist die neue Teststrategie von Bund und Ländern neben der Impfstrategie 

und den Hygieneregeln ein zentrales Element der aktuellen Corona-Politik in Deutsch-

land. Vermehrte Test sind eine wirksame Brücke, bis allen Bürgerinnen und Bürgern ein 

Impfangebot gemacht werden kann. 

Die vier Spitzenverbände BDA, BDI, DIHK und ZDH haben einen gemeinsamen Appell 

an die Unternehmen und Betriebe gerichtet, ihren Beschäftigten regelmäßig solche 

Corona-Tests anzubieten. Dies kann sich auf Selbsttests oder auch – sofern dies möglich 

ist – auf Schnelltests beziehen: 

 

• Bei Schnelltests handelt es sich um sogenannte Antigen-Tests (Nachweis von Ei-

weißketten), die vor Ort („Point of Care“, PoC) erfolgen können. Schnellgetestet 

werden darf nur durch fachlich geschultes Personal. Zudem sind gesonderte 

Räumlichkeiten und umfassende Infektionsschutzvorkehrungen für die Tester 

erforderlich. Diese Tests müssen allerdings nicht im Betrieb selbst durchgeführt wer-

den. Stattdessen kann z. B. auch ein kommunales oder ein gewerbliches Testzent-

rum beauftragt werden. Sofern ein Betrieb selbst vor Ort Schnelltests anbieten 
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möchte, kann er auf die in dieser Liste benannten medizinrechtlich zugelassenen 

Schnelltests zurückgreifen. 

 

• Selbsttests sind gleichfalls Antigen-Tests, die jedoch individuell selbst durchge-

führt werden können. Anders als bei Schnelltests müssen hierbei keine Proben aus 

dem tiefen Nasen- oder Rachenraum, sondern können auch solche aus dem vorde-

ren Rachen- oder Nasenraum genommen werden. Auch Spuck-, Lolly- und Gurgel-

lösungen werden aktuell vorbereitet oder sind bereits teilweise zugelassen (hierzu 

diese Liste).  

 

Wir bitten Sie, gegenüber den Handwerksbetrieben für solche Testangebote gegenüber 

ihren Beschäftigten zu werben und sie dabei zu unterstützen, z. B. im Hinblick auf die 

Beschaffung von Test-Kits. Hierbei kann ggf. auf bewährte Strukturen und Partner wie 

Einkaufsverbünde und Berufsgenossenschaften zurückgegriffen werden. 

 

Der ZDH wird seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Corona-Tests anbieten. Wir re-

gen an, dass auch seitens der anderen Institutionen und Einrichtungen der Hand-

werksorganisation so verfahren wird. 

 

Unbeschadet solcher freiwilligen Angebote von Corona-Testungen seitens der Betriebe 

an ihre Beschäftigten sehen einzelne Landesregelungen für bestimmte Konstellationen 

Testpflichten vor, in die ggf. auch die Kunden einbezogen werden.  

 

Diesem Rundschreiben beigefügt ist eine FAQ-Liste insbesondere zu infektionsschutz-, 

arbeits- und sozialrechtlichen Aspekten solcher Tests für Beschäftigte. Sie wurde unter 

Federführung der BDA von den vier Spitzenverbänden gemeinsam erstellt. Diese FAQs 

werden von uns laufend aktualisiert und ergänzt. Sie stehen auf unserer Internetseite zur 

Verfügung. 

 

Die Bundesregierung ist sehr daran interessiert zu erfahren, in welchem Umfang dieser 

gemeinsame Verbändeappell seitens der Unternehmen und Betriebe angenommen und 

umgesetzt wird. Um für die Handwerkswirtschaft hierzu einen Überblick zu erhalten, sind 

wir auf Unterstützung der Handwerksorganisation angewiesen: Wir bitten sowohl die Re-

gionalen Handwerkskammertage als auch die Bundesfachverbände, Frau Rigo 

(rigo@zdh.de) möglichst zeitnah je einen zentralen Ansprechpartner zur Testthema-

tik zu benennen. 

 

Dieser Kreis soll dazu dienen, positive Beispiele für Test-Initiativen innerhalb der Hand-

werkswirtschaft wie auch der Handwerksorganisation auszutauschen sowie aktuelle Fra-

gen in diesem Zusammenhang gemeinsam zu besprechen. Für Donnerstag, den 25. 

März 2021 von 10:00 bis 11:00 Uhr ist seitens des ZDH eine erste derartige Videorunde 

geplant, zu der die im Vorfeld Benannten zeitnah eine Einladung erhalten werden. 
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Darüber hinaus wird der ZDH in dieser Woche eine Umfrage zur Testthematik bei den-

jenigen Unternehmen durchführen, die sich an den Corona-Sonderumfragen beteiligen. 

Zukünftig werden die Fragestellungen Teil der Corona-Betriebsbefragungen sein. 

 

Wir bitten Sie, sich auch als Handwerksorganisation an dieser Umfrage zu beteiligen. 

Dabei haben wir den Fragenkatalog im Hinblick auf organisationsspezifische Unterstüt-

zungsangebote und bezüglich der Nutzung von Tests in den handwerklichen Bildungs-

einrichtungen ergänzt. Die Kurzbefragung der Handwerksorganisationen kann unter 

diesem Link geöffnet werden. Der Link ist ab dem 17. März 2021 bis zum 21. März 2021 

zugänglich. Für die weitere politische Diskussion zu diesem Thema wie auch zur organi-

sationsinternen Kommunikation ist eine möglichst breitgefächerte Teilnahme sehr wün-

schenswert. 

 

Über den weiteren Fortgang zu dieser Thematik werden wir Sie gewohnt weiter zeitnah 

unterrichten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Holger Schwannecke           gez. Karl-Sebastian Schulte 

Generalsekretär                           Geschäftsführer 

 

 

 

 

 

Anlage 

https://zdh-umfragen.de/corona-hwk

